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Gesetzentwurf  

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern 

A. Zielsetzung 

Der Gesetzentwurf will mit einem befristeten Angebot von 
finanziellen Anreizen die Rückkehrbereitschaft von Auslän-
dern fördern. 

B. Lösung 

Rückkehrhemmnisse sollen abgebaut und zusätzliche Anreize 
geschaffen werden durch 

— eine gezielte Rückkehrhilfe, 

— vorzeitige Einlösung individueller Ansprüche. 

Die Gewährung der Hilfen wird an enge Voraussetzungen 
geknüpft, um Mitnahmeeffekte möglichst gering zu halten; sie 
wird zeitlich befristet. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Der Gesetzentwurf hat — bei der Annahme von jährlich 
100 000 zurückkehrenden Arbeitnehmern (Zahl der Rückkeh

-

rer 1981 ca. 70 000) und ausgehend von einer voraussichtlichen 
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Gesamtzahl von rund 20 000 Antragstellern auf Rückkehrhilfe 
und rund 50 000 Antragstellern in der Rentenversicherung — 
im wesentlichen folgende finanziellen Auswirkungen: 

1983 1984 1985 1986 bis 
1987 

Rückkehrhilfe 	 + 40 + 180 — — 
— 	5 —120 — 75 —120 

Sparleistungen 	 + 10 + 20 — - 
- — — 15 — 15 

Rentenversiche- + 100 + 580 — — 
rung 	 — — — 240 —130 

Knappsch. Renten- + 10 + 20 — — 
versicherung 	 — — — 10 — 10 

Das Schätzrisiko hinsichtlich der Zahl der Rückkehrer ist 
beachtlich. 

Der Bund trägt die Kosten für die Rückkehrhilfe, die vorzei-
tige Verfügung über staatlich begünstigte Sparleistungen und 
die Beitragserstattung in der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung. Die vorzeitige Beitragserstattung führt im übrigen 
zu einer zusätzlichen Liquiditätsbelastung der Rentenversi-
cherungsträger. 

Die Kosten für die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst 
lassen sich nicht quantifizieren. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (43) — 802 05 — Au 50/83 
Bonn, den 6. September 1983 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern mit 
Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. 

Der Bundesrat hat in seiner 526. Sitzung am 2. September 1983 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus der Anla-
ge 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 



Drucksache 10/351 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Rückkehrhilfegesetz (RückHG) 

§ 1 

Anspruchsberechtigte 

(1) Anspruch auf Rückkehrhilfe haben Arbeitneh-
mer, die 

1. nicht mit einem Deutschen verheiratete Staats-
angehörige eines Staates sind, mit dem die Bun-
desregierung Vereinbarungen über Anwerbung 
und Beschäftigung von Arbeitnehmern abge-
schlossen hat und der nicht Mitglied der Euro-
päischen Gemeinschaften ist, 

2. a) durch Stillegung des ganzen Betriebes oder 
von wesentlichen Betriebsteilen oder durch 
Konkurs nach dem Inkrafttreten des Geset-
zes und bis zum 30. Juni 1984 arbeitslos ge-
worden sind und bis zum Verlassen des Gel-
tungsbereichs des Gesetzes arbeitslos gemel-
det waren oder 

b) innerhalb der letzten sechs Monate vor dem 
Antrag auf Rückkehrhilfe Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld für Ausfallstunden hatten, 
die mindestens 25 vom Hundert der betriebli-
chen Arbeitszeit im Sinne des § 69 des Ar-
beitsförderungsgesetzes umfaßten, 

3. bis zum 30. Juni 1984 einen Antrag auf Rück-
kehrhilfe gestellt haben, 

4. im Zeitpunkt der Ausreise im Besitz einer gülti-
gen Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbe-
rechtigung waren. 

(2) Die Rückkehrhilfe wird nur für Arbeitnehmer 
gezahlt, die nach dem ... [Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] bis zum 30. September 1984 den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes mit ihrer Familie auf Dauer 
verlassen haben. Zu der Familie zählen der Ehe-
gatte sowie Kinder, denen gegenüber der Arbeit-
nehmer gesetzlich unterhaltspflichtig und sorgebe-
rechtigt ist. 

§2 

Höhe der Rückkehrhilfe 

(1) Die Rückkehrhilfe beträgt 10 500 DM. Der Be-
trag erhöht sich für jedes Kind des Arbeitnehmers, 
das sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes recht-
mäßig aufhält, mit ihm zurückkehrt und vor dem 
1. Juni 1983 eingereist ist, um 1 500 DM. Dieser Zu-
schlag wird für ein Kind nur einmal gewährt. 

(2) Verläßt der Arbeitnehmer erst später als ei-
nen Monat nach Erfüllung der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 
genannten Voraussetzungen den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, so vermindert sich der Betrag von 
10 500 DM für jeden weiteren angefangenen Monat 
im Falle des § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a um 1 500 
DM, im Falle des § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b um 
750 DM. Nach Ablauf von sieben Monaten wird eine 
Rückkehrhilfe nicht mehr gezahlt. 

§3 

Beauftragung der Bundesanstalt für Arbeit 

Die Rückkehrhilfe wird nach fachlichen Weisun-
gen des Bundesministers für Arbeit und Sozialord-
nung durch die Bundesanstalt für Arbeit gewährt. 

§4 

Aufbringung der Mittel durch den Bund 

Die Aufwendungen der Bundesanstalt für Arbeit 
für die Gewährung der Rückkehrhilfe trägt der 
Bund. Verwaltungskosten werden nicht erstattet. 

§5 

Verfahren • 

(1) Die Rückkehrhilfe ist schriftlich beim Arbeits-
amt zu beantragen. Für die Entgegennahme des 
Antrages und die Entscheidung über den Anspruch 
ist das Arbeitsamt zuständig, in dessen Bezirk der 
Arbeitnehmer vor dem Verlassen des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes seinen Wohnsitz hatte. Das 
Arbeitsamt kann auf Antrag durch Vorbescheid 
über einzelne Anspruchsvoraussetzungen entschei-
den. Im übrigen finden die Vorschriften des Ersten 
Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18. August 1980, BGBl. I 
S. 1469, 2218) Anwendung. 

§6 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 2 

Arbeiterrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetz 

Artikel 2 des Arbeiterrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
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Teil III, Gliederungs-Nummer 8232-4, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ... 
vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt ergänzt: 

Nach § 27 b wird folgender § 27 c eingefügt: 

„§ 27 c 

Abweichend von § 1303 Abs. 1 Satz 3 der Reichs-
versicherungsordnung können Versicherte, die in 
der Zeit vom 1. Oktober 1983 bis 30. September 1984 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf Dauer ver-
lassen haben, den Anspruch auf eine Beitragser-
stattung ohne Wartezeit geltend machen. Der An-
trag ist bis zum 30. Juni 1984 zu stellen. Wird der 
Antrag vor dem Verlassen des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes gestellt, gilt § 1401 Abs. 1 Sätze 2 bis 
5 der Reichsversicherungsordnung entsprechend." 

Artikel 3 

Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetz 

Artikel 2 des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungs-Nummer 821-2, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch ... vom ... 
(BGBl. I S....), wird wie folgt ergänzt: 

Nach § 26 a wird folgender § 26 b eingefügt: 

„§ 26 b 

Abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 3 des Angestell-
tenversicherungsgesetzes können Versicherte, die 
in der Zeit vom 1. Oktober 1983 bis 30. September 
1984 den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf 
Dauer verlassen haben, den Anspruch auf eine Bei-
tragserstattung ohne Wartezeit geltend machen. 
Der Antrag ist bis zum 30. Juni 1984 zu stellen. Wird 
der Antrag vor dem Verlassen des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes gestellt, gilt § 123 Abs. 1 Sätze 2 bis 
5 des Angestelltenversicherungsgesetzes entspre-
chend." 

Artikel 4 

Knappschaftsrentenversicherungs

-

Neuregelungsgesetz 

Artikel 2 des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungs-Nummer 822-8, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ... 
vom ... (BGBl. I S....), wird wie folgt ergänzt: 

Nach § 19c wird folgender § 19d eingefügt: 

„§ 19 d  

Abweichend von § 95 Abs. 1 Satz 2 des Reichs-
knappschaftsgesetzes können Versicherte, die in 
der Zeit vom 1. Oktober 1983 bis 30. September 1984 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf Dauer ver-
lassen haben, den Anspruch auf eine Beitragser-
stattung ohne Wartezeit geltend machen. Der An-
trag ist bis zum 30. Juni 1984 zu stellen." 

Artikel 5 

Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung 

Das Gesetz zur Verbesserung der  betrieblichen 
Altersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3610) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Darüber hinaus kann dem Arbeitnehmer mit 
seiner Zustimmung eine einmalige Abfindung 
auch dann gewährt werden, wenn dem Arbeit-
nehmer die Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung erstattet worden sind." 

2. Dem § 18 wird folgender Absatz 7 a angefügt: 

„(7 a) In den Fällen des § 27 c des Arbeiterren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder 
entsprechender Vorschriften gilt § 3 Abs. 1 
Satz 3 sinngemäß. Die Abfindung wird nach dem 
Barwert der nach Absatz 2 bemessenen künfti-
gen Zusatzrente im Zeitpunkt der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses berechnet." 

Artikel 6 

Einkommensteuergesetz 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Dezember 1981 (BGBl. I 
S. 1249, 1560), zuletzt geändert durch [Artikel ... des 
Haushaltsbegleitgesetzes vom ... Dezember 1982 
(BGBl. I S....)], wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 6 Nr. 2 werden am Ende des Buch-
staben d der Punkt durch das Wort „oder" er-
setzt und nach dem Buchstaben d folgender 
Buchstabe e angefügt: 

„e) der Steuerpflichtige Staatsangehöriger ei-
nes Staates ist, mit dem die Bundesregie-
rung Vereinbarungen über Anwerbung und 
Beschäftigung von Arbeitnehmern abge-
schlossen hat und der nicht Mitglied der Eu-
ropäischen Gemeinschaften ist, den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verlassen 
hat."  

2. Dem § 52 Abs. 16 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 10 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe e gilt für Steuer-
pflichtige, die den Geltungsbereich dieses Geset-
zes nach dem 30. September 1983 verlassen -ha-
ben." 

Artikel 7 

Wohnungsbau - Prämiengesetz 

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Februar 1982 (BGBl. I 
S. 131) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 2 werden am Ende der Nummer 4 der 
Punkt durch das Wort „oder" ersetzt und nach 
der Nummer 4 folgende Nummer 5 angefügt: 
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„5. der Bausparer Staatsangehöriger eines 
Staates ist, mit dem die Bundesregierung 
Vereinbarungen über Anwerbung und Be-
schäftigung von Arbeitnehmern abgeschlos-
sen hat und der nicht Mitglied der Europäi-
schen Gemeinschaften ist, den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verlassen hat."  

2. Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
„(4) § 2 Abs. 2 Satz 4 Nr. 5 gilt für Bausparer, 

die den Geltungsbereich dieses Gesetzes nach 
dem 30. September 1983 verlassen haben."  

Artikel 8 

Spar- Prämiengesetz 

Das Spar-Prämiengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Februar 1982 (BGBl. I 
S. 125) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 4 Nr. 2 werden am Ende des Buchsta-
ben c der Punkt durch das Wort „oder" ersetzt 
und nach dem Buchstaben c folgender Buchsta-
be d angefügt: 
„d) der Prämiensparer Staatsangehöriger eines 

Staates ist, mit dem die Bundesregierung 
Vereinbarungen über Anwerbung und Be-
schäftigung von Arbeitnehmern abgeschlos-
sen hat und der nicht Mitglied der Europäi-
schen Gemeinschaften ist, den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes verlassen hat."  

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt: 

„(3) § 1 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe d gilt für Prä-
miensparer, die den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes nach dem 30. September 1983 ver-
lassen haben." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.  

Artikel 9 

Drittes Vermögensbildungsgesetz 

Das Dritte Vermögensbildungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. September 1982 
(BGB1. I S. 1369) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Buchstabe f Nr. 1 werden am Ende 
des Doppelbuchstaben cc der Beistrich und das 
Wort „oder" und folgender Doppelbuchstabe dd 
angefügt: 
„dd) wenn der Arbeitnehmer Staatsangehöriger 

eines Staates ist, mit dem die Bundesregie-
rung Vereinbarungen über Anwerbung und 
Beschäftigung von Arbeitnehmern abge-
schlossen hat und der nicht Mitglied der Eu-
ropäischen Gemeinschaften ist, den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verlassen 
hat."  

2. In § 17 Abs. 5 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„§ 2 Abs. 1 Buchstabe f Nr. 1 Doppelbuchstabe dd 
gilt für Arbeitnehmer, die den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nach dem 30. September 1983 
verlassen haben."  

Artikel 10 

Berlin -Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgeset-
zes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die 
auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten 
im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungs-
gesetzes. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 

Allgemeiner Teil 

Ende September 1982 lebten rund 4,6 Mio. Auslän-
der in der Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl 
der ausländischen Arbeitnehmer betrug zu diesem 
Zeitpunkt ca. 1,8 Mio., darunter allein 1,1 Mio. oder 
60 % Arbeitnehmer aus den ehemaligen Anwerbe-
ländern, die nicht aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Gemeinschaften stammen. Die Arbeits-
losenquote der Ausländer lag im März 1983 über 
15%. 

Bei einer weiteren Zunahme der Zahl der Auslän-
der ist eine auf Integration ausgerichtete Auslän-
derpolitik nicht mehr realisierbar. Auch mit Rück-
sicht auf die Beschäftigungssituation wäre eine sol-
che Entwicklung nicht zu vertreten. 

Ein Konsolidierungseffekt kann u. a. durch ver-
stärkte Fortzüge von Ausländern erreicht werden. 
Die Zahl der Fortzüge von Ausländern aus den ehe-
maligen Anwerbeländern hat sich jedoch — trotz 
ungünstiger Arbeitsmarktlage — in den letzten 
Jahren nicht wesentlich verändert. 

Andererseits gibt es eine große — und wegen der 
hohen Ausländerarbeitslosigkeit sicher zuneh-
mende — Gruppe von Ausländern, die unter be-
stimmten Voraussetzungen bereit sind, in ihre Hei-
mat zurückzukehren. Dabei entscheidet insbeson-
dere auch die finanzielle Situation über den Zeit-
punkt einer solchen Rückkehr. 

Die Gewährung finanzieller Anreize ist deshalb ein 
geeigneter Ansatzpunkt zur Förderung der Rück-
kehrbereitschaft. Dabei kommen sowohl der Abbau 
bestehender Rückkehrhemmnisse in Form einer 
vorzeitigen Einlösung individueller Ansprüche als 
auch gezielte Rückkehrhilfen in Betracht. 

Ein solches Rückkehrförderungskonzept ist jedoch 
nur wirksam, wenn zusätzliche Rückkehreffekte er-
zielt werden. Eine Förderung auch solcher Auslän-
der, die ohnehin zurückgekehrt wären, würde nicht 
zu vermehrten Fortzügen führen und wäre auch 
aus Haushaltsgründen nicht vertretbar. Deshalb 
muß die Förderung an enge Kriterien gebunden 
werden, damit die Mitnahmeeffekte so gering wie 
möglich bleiben. Rückkehrhilfen sollten befristet 
sein, um die Entscheidungsbereitschaft zu verstär-
ken. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgese-
hen: 

1. Zahlung einer Rückkehrhilfe an ausländische 
Arbeitnehmer, die infolge Betriebsstillegung 
oder Konkurs arbeitslos geworden sind oder in-
nerhalb der letzten 6 Monate wegen einer Aus-
fallzeit von mindestens 25% von Kurzarbeit be-
troffen waren. 

2. Vorzeitige Erstattung der Arbeitnehmerbeiträge 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung an sol-
che Ausländer, die nach geltendem Recht erst 
nach einer Wartefrist von zwei Jahren den Er-
stattungsanspruch geltend machen können. 

3. Abfindung von Anwartschaften in der betriebli-
chen Altersversorgung in den Fällen, in denen 
sich Ausländer die Beiträge aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erstatten lassen. 

4. Zulassung einer vorzeitigen Verfügung über 
staatlich begünstigte Sparleistungen ohne Ver-
lust der staatlichen Vergünstigungen. 

Besonderer Teil 

I. Zu Artikel 1 

§ 1  
Zu Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 3 

Eine besondere Rückkehrhilfe ist nur gegen-
über Arbeitnehmern aus solchen Staaten ver-
tretbar, mit denen die Bundesregierung Ver-
einbarungen über die Anwerbung und Be-
schäftigung geschlossen hat. Darüber hinaus 
setzt die Gewährung der Rückkehrhilfe vor-
aus, daß der Arbeitnehmer die Bundesrepu-
blik Deutschland auf Dauer verläßt. Deshalb 
können solche Arbeitnehmer keine Rück-
kehrhilfe erhalten, deren Wiedereinreise in 
die Bundesrepublik Deutschland aufgrund 
Gemeinschaftsrechts oder durch Heirat mit 
einem Deutschen nicht rechtswirksam ausge-
schlossen werden kann. 

Zu Absatz 1 Nr. 2 

Zusätzliche Rückkehrimpulse können von der 
Rückkehrhilfe aber nur ausgehen, wenn sol-
che Rückkehrer von der Leistung ausge-
schlossen bleiben, die ohnehin zurückgekehrt 
wären. Die Bedeutung dieses Mitnahmeef-
fekts ergibt sich aus der Zahl von etwa 130 000 
Ausländern aus den Anwerbeländern (ohne 
Italien und Griechenland), die 1981 die Bun

-

desrepublik Deutschland verlassen haben. 
Durch die zur Minimierung des Mitnahmeef-
fekts vorgesehenen Kriterien wird weitge-
hend verhindert, daß der Arbeitnehmer die 
Arbeitslosigkeit selbst herbeiführt, um in den 
Genuß der Leistung zu kommen. 

Zu Absatz 2 

Die Rückkehrhilfe wird befristet, um die Ent-
scheidungsbereitschaft zu erhöhen. Darüber 
hinaus wird die Rückkehrhilfe von der Rück-
kehr der Familie (Ehegatte und Kinder, denen 
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gegenüber der Arbeitnehmer unterhalts-
pflichtig und sorgeberechtigt ist) abhängig ge-
macht. 

§ 2 

Zu Absatz 1 

Die Höhe der Rückkehrhilfe orientiert sich an 
den eingesparten Leistungen, die der auslän-
dische Arbeitnehmer beim Verbleiben in der 
Bundesrepublik Deutschland bei Arbeitslosig-
keit und an Kindergeld erhalten hätte. 

Im Falle der Arbeitslosigkeit beträgt die 
durchschnittliche Bezugsdauer zur Zeit sie-
ben Monate. Bei einer durchschnittlichen 
Höhe der Leistung von 1 500 DM einschließ-
lich des Kranken- und Rentenversicherungs-
beitrags pro Monat ergibt sich ein Grundbe-
trag von 10 500 DM. Für die zusätzliche Lei-
stung je mitreisendem Kind des Arbeitneh-
mers wird bei vorsichtiger Berechnung von 
einer Einsparung von 1 500 DM ausgegangen. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung in Nummer 3 trägt der Tatsache 
Rechnung, daß der Rückkehrer, insbesondere 
wenn er Familie hat, nicht sofort die Bundes-
republik Deutschland verlassen kann, son-
dern zur Abwicklung der persönlichen und fa-
miliären Angelegenheiten gewisse Zeit benö-
tigt. Deshalb erhält der Arbeitnehmer die 
volle Rückkehrhilfe, solange er innerhalb ei-
nes Monats nach Eintritt der Arbeitslosigkeit 
bzw. nach dem Zeitraum von sieben Monaten, 
in dem der Anspruch auf Kurzarbeitergeld be-
stand, die Bundesrepublik Deutschland ver-
läßt. Längere Zeiträume werden anteilig — 
bis  zu einer Höchstdauer von sechs Monaten 
— mit je einem Abschlag von 1 500 DM bzw. 
750 DM je weiteren angefangenen Monat an-
gerechnet. Nach Ablauf von sieben Monaten 
wird eine Rückkehrhilfe nicht mehr gezahlt. 

§ 3 

Die Zahlung der Rückkehrhilfe wird der Bun-
desanstalt für Arbeit nach fachlichen Weisun-
gen des Bundesministers für Arbeit und So-
zialordnung übertragen. 

§ 4 

Als besondere Leistung sind die Aufwendun-
gen vom Bund zu übernehmen. 

§ 5 

Die Vorschrift lehnt sich an Verfahrensvor-
schriften an, die die Bundesanstalt für Arbeit 
bei der Gewährung anderer Leistungen an-
wendet. Damit der Arbeitnehmer nicht im Un-
gewissen darüber bleibt, ob und in welcher 
Höhe ein Anspruch entsteht, kann das Ar-
beitsamt bereits vor der Ausreise des Arbeit-
nehmers entscheiden. In seiner Entscheidung 

muß das Arbeitsamt den Arbeitnehmer aber 
insbesondere darauf hinweisen, daß die Rück-
kehrhilfe erst ausgezahlt werden kann, wenn 
der Arbeitnehmer die Bundesrepublik 
Deutschland auf Dauer verlassen hat und sich 
der Betrag bei längerem Verweilen in der 
Bundesrepublik vermindern kann. 

§ 6 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin

-

Klausel. 

II. Zu Artikel 2 

§ 27 c 

Die Förderung der Rückkehrbereitschaft aus-
ländischer Arbeitnehmer kann insbesondere 
durch den Abbau von Rückkehrhemmnissen 
bei der Realisierung individueller Ansprüche 
verwirklicht werden. Dieser Zielsetzung dient 
die vorstehende Regelung, durch die vorüber-
gehend eine vorzeitige Erstattung von Beiträ-
gen zur gesetzlichen Rentenversicherung er-
möglicht wird. 

III. Zu Artikel 3 

§ 26 b 

Die Ausführungen zu Artikel 2 gelten entspre-
chend. 

IV. Zu Artikel 4 

§ 19 d 

Die Ausführungen zu Artikel 2 gelten entspre-
chend. 

V. Zu Artikel 5 

Die betriebliche Altersversorgung ergänzt die 
Versorgung aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Dies ist nicht mehr möglich, wenn 
dem versorgungsberechtigten Arbeitnehmer 
die Beiträge aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erstattet worden sind und er da-
durch seine Versorgungsansprüche gegen die 
gesetzliche Rentenversicherung verloren hat. 
Deshalb soll die Abfindungsmöglichkeit un-
verfallbarer Anwartschaften mit Zustimmung 
des Arbeitgebers und der Arbeitnehmers auf 
die Fälle ausgedehnt werden, in denen die An-
wartschaft auf einer Versorgungszusage be-
ruht, die zehn Jahre und mehr vor dem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen erteilt wurde 
und der Arbeitnehmer sich die Beiträge aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung hat er-
statten lassen. 

VI. Zu Artikel 6 bis Artikel 9 

Auch die Eröffnung der Möglichkeit, im Falle 
der Rückkehr vorzeitig über staatlich begün- 



VIII. Zu Artikel 11 

Inkrafttretensregelung 
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stigte Sparleistungen in Form von Bauspar-
verträgen, Sparverträgen oder vermögens-
wirksamen Lebensversicherungsverträgen 
verfügen zu können, fördert die Rückkehrbe-
reitschaft. Die vorgesehene Regelung macht 
eine Änderung des Einkommensteuergeset-
zes, des Wohnungsbau-Prämiengesetzes, des 
Spar-Prämiengesetzes und des Dritten Ver-
mögensbildungsgesetzes erforderlich. 

VII. Zu Artikel 10 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin

-

Klausel. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Nach Artikel 9 

Nach Artikel 9 ist folgender Artikel 9 a einzufügen: 

,Artikel 9 a 

Ausländergesetz 

§ 9 des Ausländergesetzes vom 28. April 1965, zu-
letzt geändert durch § 39 des Gesetzes vom 16. Juli 
1982 (BGBl. I S. 946), wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt: 

„(1 a) Die Aufenthaltserlaubnis (§ 5) und die Auf-
enthaltsberechtigung (§ 8) erlöschen auch, wenn der 
Ausländer das Bundesgebiet unter Inanspruch-
nahme von Rückkehrhilfe auf Kosten des Bundes 
oder eines Landes verläßt." 

Begründung 

Es ist erforderlich klarzustellen, daß bei Inan-
spruchnahme von Rückkehrhilfe, sei es nach die-
sem Gesetz oder durch besondere Maßnahmen ei-
nes Landes, die Aufenthaltserlaubnis oder Aufent-
haltsberechtigung des Ausländers und des in Arti-
kel 1, § 1 Abs. 2 genannten Personenkreises er-
lischt. 

Wenn das Kind eines ausländischen Arbeitneh-
mers, der zurückkehrt, sich in einer Ausbildung be-
findet, schließt das Erlöschen der Aufenthaltser-
laubnis des Kindes es nicht aus, ihm eine neue Auf-
enthaltserlaubnis bis zum Abschluß der Ausbildung 
nach den allgemeinen Grundsätzen für die Ertei-
lung von Aufenthaltserlaubnissen an ausländische 
Auszubildende zu erteilen, d. h. wenn der Lebensun-
terhalt sichergestellt ist. Diese Aufenthaltserlaub-
nis kann dann nur befristet sein und wird längstens 
für die restliche Dauer der Ausbildung erteilt. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung hält die vom Bundesrat zur 
Klarstellung vorgeschlagene Ergänzung des Aus-
ländergesetzes für entbehrlich, weil die vorgeschla-
gene Erlöschensregelung bereits jetzt vom Gesetz 
voll und zweifelsfrei erfaßt wird. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 AuslG erlöschen die Aufent-
haltserlaubnis (§ 5) und die Auf enhaltsberechtigung 
(§ 8), wenn der Ausländer das Bundesgebiet aus ei-
nem seiner Natur nach nicht vorübergehenden 
Grunde verläßt. 

Auch der zur Ergänzung vorgeschlagene Erlö-
schenstatbestand stellt es auf das Verlassen des 
Bundesgebietes durch den Ausländer ab. Das neue 
— im Sinne des Bundesrates klarstellende — Tat-
bestandselement „unter Inanspruchnahme von 
Rückkehrhilfe auf Kosten des Bundes oder eines 
Landes" gibt aber zugleich den Ausreisegrund 

(Rückkehr ins Heimatland) zu erkennen, der seiner 
Natur nach nicht vorübergehend ist. (So spricht der 
Regierungsentwurf in Artikel 1 § 1 Abs. 2 Satz 1 von 
Verlassen „auf Dauer".) 

Somit stellt die vorgeschlagene Ergänzung lediglich 
einen Unterfall der bereits bestehenden gesetzli-
chen Regelung dar. 

Bei dieser Rechtslage vermag die Bundesregierung 
das vom Bundesrat als Begründung angeführte 
Klarstellungsbedürfnis nicht zu erkennen. In bezug 
auf den Regierungsentwurf wird eine Änderung des 
Ausländergesetzes — vor seiner in dieser Legisla-
turperiode entstehenden Gesamtnovellierung — 
auch deshalb nicht befürwortet, weil es sich bei der -
Rückkehrhilfe um eine zeitlich begrenzte Maß-
nahme handelt, die zum 30. September 1984 aus-
läuft. 




